
Auszug aus den Cruise America & Cruise Canada Mietbedingungen: 

 

Gültig vom 01. April 2025 bis 31. März 2026 

 

Anmietstationen: 

Kanada: Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, Halifax 

USA: Albuquerque, Anchorage, Atlanta, Austin, Baton Rouge/New Orleans, Billings, Boston, 

Bozeman, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Fort Lauderdale, Houston, Lake Hiawatha, Las 

Vegas, Los Angeles, Manassas, Miami, Minneapolis, Nashville, Newark (NJ), New York, 

Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Diego, San Francisco, Salt Lake City, Seattle, 

Tampa. 

Die Stationen liegen nicht direkt am Flughafen. 

 

Anmietung/Rückgabe des Fahrzeuges: 

Eine Fahrzeugannahme am Tag der Anreise aus Europa ist nicht möglich. 

Generelle Regelung für alle Stationen: 

Sowohl für die Standardübernahme als auch für die Early Bird Option muss die entsprechende 

Station vor Übernahme angerufen werden, um eine genaue Übernahme- bzw. Abholzeit zu 

vereinbaren. Die Kontaktangaben für alle Stationen findet man unter 

https://www.rvcheckin.com/maps.asp.  

Anmietung: 13:00 - 16:00 Uhr (bei Buchung des Early Bird Departure Specials (EBDS) 

erfolgt die Annahme in der Zeit 9:00 - 12:00 Uhr) 

Rückgabe: 9:00 - 11:00 Uhr (bei Buchung des Early Bird Departure Specials (EBDS) kann 

die Rückgabe bis 15:00 Uhr erfolgen) 

An Sonn- und Feiertagen sind die Stationen geschlossen. 

Keine Erstattung bei verspäteter Annahme/verfrühter Rückgabe. Bei verspäteter Rückgabe 

nach 11:00 Uhr wird zusätzlich pro Stunde eine Gebühr von bis zu USD/CAD 25 berechnet. 

Das Fahrzeug muss in gutem Zustand mit gereinigtem Innenraum sowie entleerten 

Abwassertanks zurückgegeben werden. Falls das Fahrzeug nicht gereinigt und mit nicht 

geleerten Abwassertanks zurückgegeben wird, kann eine Reinigungsgebühr von bis zu 

USD/CAD 150 anfallen bzw. bei stark verschmutztem Innenraum kann eine 

Reinigungsgebühr von bis zu USD/CAD 500 anfallen (zahlbar vor Ort). 

Zusätzliche Gebühren fallen an, falls das Fahrzeug nicht an der gebuchten Station 

zurückgegeben wird. Alle Änderungen vor Ort erfordern die Zustimmung des Vermieters. 

 

Einwegmieten: 

Einwegmieten sind zwischen allen Stationen innerhalb Kanadas bzw. innerhalb der USA 

unter Berücksichtigung der Mindestmietdauer gegen eine Gebühr von USD/CAD 350 - 1000 

möglich, müssen bei Buchung angefragt werden und sind vor Ort zahlbar. Weitere 

Informationen auf Anfrage. 

Achtung: Einwegmieten zwischen Kanada und den USA sind nicht gestattet! 

 

Fahrgebiete/Restriktionen: 

Bei Fahrten und Problemen mit dem Fahrzeug in den folgenden Regionen besteht kein 

Versicherungsschutz und der Mieter haftet für alle Schadensansprüche und andere 

aufkommenden Kosten. Der Mieter sollte sich bei Fahrzeugannahme vor Ort noch einmal 

über aktuelle Fahrgebietsrestriktionen informieren. 

 

Alaska, Yukon, Northwest Territories & Neufundland: 

https://www.rvcheckin.com/maps.asp


Alle Fahrzeuge dürfen nur auf öffentlichen und/oder nummerierten Highways gefahren 

werden. Schotterstraßen, nicht öffentliche Straßen, unbefestigte Nebenwege, Forstwege und 

dergleichen dürfen nicht befahren werden. 

Der Vermieter behält sich vor, Fahrtstrecken infolge ungünstiger Wetterbedingungen auch 

kurzfristig auszuschließen. 

 

Death Valley: 

Im Zeitraum Juli bis August stellt das Befahren vom Death Valley und anderen 

Wüstengebieten aufgrund extremer Temperaturen eine Gefahr für Fahrzeug und Fahrer dar. 

Diese Gebiete sind nur unter äußerster Vorsicht und auf eigenes Risiko befahrbar. Im 

Schadensfall besteht kein Versicherungsschutz, der Mieter ist selbst verantwortlich für 

jegliche entstehenden Kosten im Falle eines Schadens. 

 

Manhattan (New York City): 

Bedingt durch Restriktionen in Sachen Höhe, Propangas und Parken sind Fahrzeuge, die 

Propangas mit sich führen, in Manhattan nicht erlaubt. Auch darf nicht durch Untergrund- 

bzw. Unterwassertunnel gefahren werden. 

 

Burning Man Festival 

Bei Fahrten zum Burning Man Festival (Abfahrten vom 20.08. - 26.08.25) erhöht sich die zu 

zahlende Kaution auf USD 1.000, die bei Rückgabe des Campers in einem sauberen Zustand 

rückerstattet wird. Die erhöhte Kaution betrifft alle Stationen in Kalifornien, Nevada, 

Washington, Oregon und Utah im angegebenen Zeitraum. 

 

Der Vermieter behält sich vor, Strecken infolge ungünstiger Wetter- oder Straßenbedingungen 

auch kurzfristig auszuschließen. 

 

Bei Fahrzeugannahme in Kanada sind Grenzüberschreitungen in die USA erlaubt, jedoch 

muss das Fahrzeug wieder in Kanada abgegeben werden. 

Bei Fahrzeugannahme in den USA sind Grenzüberschreitungen nach Kanada erlaubt, jedoch 

muss das Fahrzeug wieder in den USA abgegeben werden. 

 

Mexiko: 

Grenzüberschreitungen für alle Fahrzeuge nach Mexiko sind grundsätzlich nicht gestattet. 

 

Mautstrassen (Toll Roads): 

Alle Fahrzeuge von Cruise America/Cruise Canada nehmen automatisch an einer 

elektronischen Mauterfassung teil (electronic tolling). Die Mautkosten gehen zu Lasten des 

Mieters. Die Zahlung der Maut erfolgt über die Kreditkarte des Mieters, die bei Anmietung 

hinterlegt wird. Cruise America/Cruise Canada erhebt für diesen Service zusätzlich zu den 

anfallenden Mautgebühren ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von USD/CAD 15 pro Miete. 

 

Tiere: 

Die Mitnahme von Tieren ist nach vorheriger Genehmigung durch Cruise America/Cruise 

Canada erlaubt. Im Falle einer nicht ausreichenden Reinigung behält sich Cruise 

America/Cruise Canada das Recht vor, eine Reinigungsgebühr zu erheben. 

 

Alle Fahrzeuge sind Nichtraucherfahrzeuge! 

 

Fahrzeugersatz: 



Cruise America/Cruise Canada behält sich das Recht vor, ein Fahrzeug einer gleich-/ oder 

höherwertigen Kategorie bereitzustellen. Dies ist kein Verstoß gegen die 

Vertragsbedingungen und der Mieter hat dadurch keinen Anspruch auf Forderungen z.B. 

aufgrund erhöhter Benzinkosten. Bei der Buchung von Fähren empfiehlt der Vermieter daher, 

immer das größtmögliche Fahrzeug (C30) zu reservieren. 

 

Frühere Fahrzeugannahme / Early Bird Departure Special (EBDS): 

Bei Buchung eines Early Bird Departure Specials (EBDS) bis spätestens 30 Tage vor 

Fahrzeugannahme kann das Fahrzeug nach telefonischer Terminvereinbarung früher 

angenommen (9:00 - 12:00 Uhr) und später abgegeben (bis 15:00 Uhr) werden. Ein Transfer 

ab/bis ausgewählte Stadt- bzw. Flughafenhotels ist ebenfalls inkludiert. Fahrzeugannahmen 

und -rückgaben an Sonn- und Feiertagen sind nicht möglich. 

 

Mindestalter des Fahrers / Führerschein: 

Das Mindestalter beträgt 21 Jahre. Es werden keine zusätzlichen Gebühren für Fahrer unter 

25 Jahren erhoben. Zusätzliche Fahrer sind kostenlos und müssen vor Ort angemeldet werden. 

Für alle Fahrer ist ein gültiger nationaler Führerschein erforderlich. Ein internationaler 

Führerschein wird zusätzlich empfohlen. Bei Fahrzeugannahme sind Reisepass und 

Führerschein zur Identifizierung vorzulegen. 

 

Kaution: 

Bei Fahrzeugübernahme ist eine Kaution in Höhe von USD/CAD 500 mittels Kreditkarte 

(keine Debit Card) zu hinterlegen. Die Kaution wird von der Kreditkarte abgebucht und bei 

ordnungsgemäßer und rechtzeitiger Rückgabe des Mietfahrzeuges (voller Tank, gereinigter 

Innenraum, unbeschädigtes Fahrzeug etc.) vollständig zurückerstattet. Kosten und Gebühren 

von Strafzetteln, Bußgeldern oder Mautstellen werden inklusive einer entsprechenden 

Bearbeitungsgebühr der Kreditkarte belastet. Eventuelle Kursschwankungen gehen zu Lasten 

des Kunden. 

 

Kilometer/Kilometerpakete (Kanada) bzw. Meilen/Meilenpakete (USA): 

Zum Mietpreis kommt das gewählte Kilometer- bzw. Meilenpaket obligatorisch hinzu. 

Folgende Pakete können gewählt werden: 500 Kilometer/Meilen, Unlimitierte 

Kilometer/Meilen und Unlimitierte Kilometer/Meilen Plus. Nicht gefahrene Kilometer/Meilen 

werden nicht zurückerstattet. 

 

Mietzeitberechnung: 

Für die Berechnung der Fahrzeugmiete zählt die Anzahl der gebuchten Nächte (nicht Tage). 

Der Preis am Tag der Fahrzeugübernahme ist maßgebend für die ersten maximal 35 Nächte. 

Ab der 36. Nacht werden zur gültigen Flexrate der 36. Nacht für die folgenden 35 Nächte 

usw. berechnet.  

 

Mindestmietdauer: 

7 Nächte 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr * 

An Samstagen gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten der einzelnen Stationen. 

* Die Zeiten für die Übernahme der Fahrzeuge wird am Vortag nach telefonischer 

Rücksprache mit der jeweiligen Station durch den Vermieter festgelegt. 

Von Montag bis Freitag erfolgt die Übernahme des Fahrzeuges frühestens um 13:00 Uhr, an 

Samstagen nach Vereinbarung. An Sonn- und Feiertagen sind die Stationen grundsätzlich 



geschlossen. Ausschließlich bei Buchung des „Early Bird Departure Special“ ist eine 

Übernahme zwischen 09:00 und 12:00 Uhr sowie eine Abgabe des Fahrzeuges bis spätestens 

15:00 Uhr erlaubt. Weitere Informationen auf Anfrage. 

Feiertage USA 2025: 01.01., 04.03. (New Orleans/Baton Rouge), 20.04., 25. & 26.05., 04.07., 

31.08. & 01.09., 27.11., 25.12. 

Feiertage USA 2026: 01.01., 17.02. (New Orleans/Baton Rouge), 

Die Anmietstation in Anchorage ist nur in der Zeit vom 07.04.25 bis 11.10.25 geöffnet. 

 

Feiertage Kanada 2025: 01.01., 16. & 17.02.(Vancouver, Calgary, Toronto), 03.04.& 05.04., 

17. & 18.05., 24.06. (Montréal), 01.07., 02. & 03.08. (Vancouver, Halifax), 31.08. & 01.09., 

12. & 13.10., 11.11. (Vancouver, Calgary), 25.12., 26.12. (Toronto) 

Feiertage Kanada 2026: 01.01., 17.02. (Vancouver, Calgary, Toronto) 

Die Anmietstation Halifax ist nur in der Zeit vom 14.04.25 bis 25.10.25 geöffnet. 

 

Ordnungswidrigkeiten: 

Anfallende Verwarnungsgelder sind direkt zu bezahlen und die Vermietstation ist spätestens 

bei Fahrzeugrückgabe zu informieren. Cruise America/Cruise Canada behält sich das Recht 

vor, dem Mieter sowohl Strafzettel und Verwarnungen als auch die von ihm verschuldeten 

Schäden am Eigentum Dritter in Rechnung zu stellen. 

Bei Strafen für Parkvergehen, Überfahren einer roten Ampel, zu schnelles Fahren und allen 

anderen Verkehrsvergehen wird die Kreditkarte des Mieters, die bei Anmietung hinterlegt 

wird, belastet. Cruise America/Cruise Canada erhebt für diesen Service zusätzlich zu den 

anfallenden Strafgebühren ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von USD/CAD 50 pro Miete. 

Alle Verkehrsverstöße müssen bei der Fahrzeugrückgabe mitgeteilt werden und deren 

Bezahlung übernommen werden. Die Kreditkarte wird für jede Gebühr/jeden Strafzettel, die 

Cruise America/Cruise Canada für das angemietete Fahrzeug erhält und die während des 

Anmietzeitraumes angefallen ist, zusätzlich mit einer Verwaltungsgebühr mit bis zu 

USD/CAD 250 belastet, wenn bei der Fahrzeugrückgabe ein Verkehrsverstoß nicht mitgeteilt 

wurde. 

 

Pannen und Reparaturen: 

Bei Pannen oder sonstigen Problemen mit dem Fahrzeug sollte umgehend die aus dem 

Festnetz kostenlose Helpline unter (800) 334-4110 angerufen werden. Kleinere Reparaturen 

bis USD/CAD 75 können ohne Rücksprache mit dem Vermieter vorgenommen werden und 

werden bei Rückgabe gegen Quittung ersetzt. Für höhere Beträge ist grundsätzlich die 

Information und Genehmigung des Vermieters erforderlich. Starthilfe über Motorbatterie ist 

nicht ohne vorherige Zustimmung der Traveler´s Assistance erlaubt. Defekte am Radio, an 

der Klimaanlage, dem Generator, der Mikrowelle, dem Geräte- und Fahrtregler gelten nicht 

als Pannen und es können keine Rückerstattungen für die Ausfallzeit dieser Geräte verlangt 

werden. 

 

Unfälle: 

Bei einem Unfall muss die Travelers Assistance (800) 334 4110 sofort vom Unfallort aus 

benachrichtigt werden, bei der Anweisungen für das weitere Vorgehen gegeben werden. Ein 

Polizeibericht ist Fall eines Unfalls unerlässlich. 

 

Renter Assistance Guide: 

Der Renter Assistance Guide erklärt alle Funktionen des Wohnmobils und bietet Anleitungen 

und Informationen. Der Mieter ist verpflichtet, den Renter Assistance Guide durchzulesen. 

Dieser Führer empfiehlt auch, was bei einem Unfall oder einer Panne zu tun ist. Der Renter 



Assistance Guide wird bei jeder Anmietung mitgegeben, kann aber auch vorab unter 

folgendem Link heruntergeladen werden: www.RVCheckin.com 

Über diese Internetseite kann auch eine Vorabregistrierung vorgenommen werden. Weiterhin 

stehen dort verschiedene Videos, z.B. zum Ablauf am Tag der Anmietung, sowie weitere 

hilfreiche deutschsprachige Videos und Informationen zur Verfügung. 

 

Rückerstattung von Reisekosten: 

Falls das Fahrzeug für 12 Stunden oder weniger nach einer Panne ausfällt, für die der Mieter 

nicht verantwortlich ist, oder in der Werkstatt ist, beschränkt sich die Rückerstattung auf den 

Tagesmiettarif bzw. einen Teil davon. Falls eine Fahrzeugpanne, die sofort bei Travellers 

Assistance gemeldet worden ist, sich nicht innerhalb von 12 Stunden beheben lässt, können 

einige der dadurch aufkommenden Aufenthalts-/Transportkosten zurückerstattet werden. Die 

Aufenthalts-/Transportkosten sind nicht gedeckt bei Defekten am Radio, an der Klimaanlage, 

dem Kühlschrank, dem Generator, der Mikrowelle, dem Geräte- und Fahrtregler, da diese 

Geräte nicht notwendig für die Basisbedienung und den Basisbetrieb des Fahrzeuges sind. Bei 

einem Auffahrunfall, einem Unfall oder wenn versäumt wurde, sofort die Travellers 

Assistance anzurufen, werden keine Kosten zurückerstattet. 

Es werden bis zu USD/CAD 30 pro Tag/Person für Übernachtung und bis zu USD/CAD 30 

pro Tag/Partei für Transportkosten übernommen. Die Rückerstattungen sind begrenzt auf 

einen Höchstsatz von USD/CAD 3.000 pro Tour. Alle Quittungen für die 

Kostenrückerstattung müssen vorgelegt werden. 

 

Schäden am Fahrzeug: 

Wird der Mietvertrag verletzt oder es wird versäumt, ein Polizeibericht sicherzustellen, sowie 

bei Fahrzeugmissbrauch haftet der Mieter für alle Verluste und Schäden am Fahrzeug und die 

damit verbundenen Kosten. 

 

Steuern und Gebühren: 

Für alle vor Ort zu zahlenden Leistungen und Beträge fallen lokale Steuern an: Vancouver 12 

%, Calgary 5 %, Toronto 13 %, Montréal 14,975 %, Halifax 15 %. 

 

Generatorgebühr: 

Die Fahrzeuge C19, C21, C25, C30 in den USA sowie das Fahrzeugmodell C30 in Kanada 

sind mit einem Generator ausgestattet. Bei Nutzung des mit Benzin betriebenen 110 Volt 

Generators wird eine Extragebühr von USD/CAD 3,50 pro Stunde erhoben. Die Stunden 

werden von einem eingebauten Zähler registriert. Alternativ kann bei Fahrzeugübernahme 

eine Gebühr von USD/CAD 8 pro Miettag gezahlt werden und unbegrenzt der Generator 

verwendet werden (In unseren Veranstalterraten „Unlimited Mileage/Kilometer Plus“ ist eine 

unbegrenzte Generatorbenutzung bereits inkludiert). Dieser Generator ist nur zum Betrieb der 

Klimaanlage, Mikrowelle und der Außenbeleuchtung notwendig und nicht zum normalen 

Fahrzeugbetrieb. Er ist ebenfalls nicht notwendig, wenn auf dem Campingplatz der 

Stromanschluss genutzt wird. 

 

Lokale Abgaben: 

Für Mieten ab Denver ist die Zahlung der „Colorado Road Safety Fee“ in Höhe von USD 5,23 

pro Tag verpflichtend (max. 30 Tage); diese staatliche Abgabe ist ausschließlich vor Ort zu 

entrichten. 

Mieten ab Newark und New York unterliegen ebenfalls einer staatlichen Zusatzgebühr in 

Höhe von USD 5 pro Tag (max. 29 Tage). 

 

Reinigungsgebühr: 



Je nach den lokalen Bedingungen wird eine Gebühr für die Reinigung und/ oder 

Abwassertankentleerung in Höhe von bis zu USD/CAD 150 bemessen, wenn das Fahrzeug 

nicht gereinigt abgegeben wird. 

 

Umweltgebühr: 

Für alle Anmietungen in USA und Kanada fällt eine obligatorische Umweltgebühr in Höhe 

von USD/CAD 9,95 pro Anmietung an, diese ist bereits in unseren Veranstalterraten 

inkludiert. 

 

Transfer: 

Generell sind keine Transfers inkludiert. Nur bei Buchung des Early Bird Departure Specials 

(EBDS) sind Transfers zwischen ausgewählten Flughafen-/Stadthotels und der Vermietstation 

inkludiert. Hierfür sollte der Mieter bitte den Vermieter bis spätestens 24 Stunden vor 

gewünschter Fahrzeugannahme kontaktieren und einen Zeitpunkt vereinbaren. 

 

Versicherungen: 

Bei Buchung eines Campers ist eine Zusatz-Haftpflichtversicherung von USD/CAD 1 Mio. 

eingeschlossen, die den Mieter und autorisierte Fahrer (im Mietvertrag eingetragen) 

gegenüber Ansprüchen Dritter bei Sach- und Personenschäden versichert.  

Für Schäden am eigenen Fahrzeug ist grundsätzlich der Mieter verantwortlich, einschließlich 

Diebstahl oder Vandalismus. Um den Mieter gegen daraus resultierende Ansprüche zu 

schützen, ist im Mietpreis eine Kaskoversicherung enthalten, die die Haftung des Mieters im 

Schadensfall auf eine Selbstbeteiligung pro Schaden/Unfall in Höhe von USD/CAD 2.500 

begrenzt. Eingeschlossen sind folgende Fälle: Unfallschäden (auch auf Camping- und 

Parkplätzen sowie Tankstellen), Diebstahl des Fahrzeuges, Feuer, Vandalismus, Glasschäden, 

Schäden beim Rückwärtsfahren, Schäden am Unterboden und Dachaufbau und Schäden an 

Rädern (Reifen und Felgen). 

 

Ausnahmen: 

Nicht versichert sind Schäden  

- am persönlichen Eigentum 

- durch falsches Betanken des Fahrzeuges bzw. Missachtung der Warnleuchten  

- die aus unsachgemäßer Behandlung resultieren 

- die durch Missachtung der Vermittlungsbedingungen und Mietkonditionen entstehen 

- durch grob fahrlässiges Handeln oder gesetzeswidrigen Gebrauch/Vorsatz 

- die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder bewusstseinsverändernden 

Medikamenten entstanden sind 

- die aufgrund der Benutzung entgegen der Erlaubnis des Vermieters entstanden sind (z.B. das 

Befahren von Schotter-, Forst- und anderen nicht öffentlichen Straßen usw.)  

- die durch Benutzung von einem nicht autorisierten Fahrer entstanden sind 

- durch verlorene oder beschädigte Fahrzeugschlüssel  

- an der Inneneinrichtung und Folgekosten (z.B. für Hotels, Telefon- oder Abschleppkosten) 

 

Zudem haftet der Mieter in voller Höhe für Diebstahl des Fahrzeuges durch unbeaufsichtigtes 

Abstellen in den Stadtgebieten von Montréal, Québec City, Ottawa und New York. 

 

„Zero Damage Plan“ 

Der Mieter hat die Möglichkeit eine Zusatzversicherung mit Null-Selbstbehalt abzuschließen. 

Die Kosten für die „ZDP“ betragen: USD/CAD 19,95 pro Tag, maximal USD/CAD 598,50 

(30 Tage) zzgl. Taxes. Ab Tag 31 fallen keine weiteren Gebühren an und es besteht weiterhin 

Versicherungsschutz. 



 

Winterinformation: 

Von November bis April werden je nach Wetterbedingungen und Region die Fahrzeuge 

„winterfest“ gemacht. Die Wasseranlage und das Propangassystem sind bei Frost nicht 

vollständig funktionstüchtig. Bei winterlichen Bedingungen in Kanada kann die Wasseranlage 

nicht benutzt werden, da die Fahrzeuge ein Frostschutzmittel in den Wassersammeltanks 

haben. 

 

Zusatzausrüstung: 

Campingausstattung (Personal Kit): 

Pro Person USD/CAD 75 (beinhaltet Bettwäsche (Schlafsack, Decke, Bettlaken, Kissen/-

bezug), Waschlappen, Geschirrtuch, Duschhandtuch) 

Küchen- und Fahrzeugausstattung (Provisioning Kit): 

Pro Fahrzeug USD/CAD 125 (beinhaltet Koch- und Essgeschirr, Besteck, Dosenöffner, 

Teekessel, Abtropfsieb, Schüssel, Eimer, Taschenlampe, Besen) 

Campingstuhl: USD/CAD 12 pro Miete (nach Verfügbarkeit, zahlbar vor Ort zzgl. Tax) 

 

Kindersitze: 

Cruise America/Cruise Canada vermietet keine Kindersitze. Alle Fahrzeuge verfügen jedoch 

über zwei Befestigungsmöglichkeiten für Baby- oder Kindersitze. Je nach Platzbedarf des 

Kindersitzes kann in Einzelfällen nur ein Baby- oder Kindersitz angebracht werden. 

 

Zahlungen vor Ort: 

Alle vor Ort zu zahlenden Beträge verstehen sich in der jeweiligen Landeswährung, sind zzgl. 

der örtl. Steuern (zwischen 0 - 17,1 %) und Gebühren und können sich jederzeit ohne 

Vorankündigung seitens des Vermieters ändern (siehe https://www.flexrate.com/rental-

centers/Cruise_Rental_Centers.pdf). Die Steuer wird, falls noch nicht eingeschlossen, zu allen 

vor Ort zu entrichtenden Gebühren in Zusammenhang mit der Miete hinzuaddiert. Werden 

vor Ort noch Leistungen hinzu gebucht, fallen darauf ebenfalls Steuern an. 

 

Allgemeiner Hinweis: 

Die hier abgedruckten Mietbedingungen sind Auszüge unseres Vertragspartners Cruise 

America/Cruise Canada. Wir haben diese nach bestem Wissen übersetzt. Sie unterschreiben 

vor Ort vor Übernahme Ihres Campers noch einmal die ausführlichen Mietbedingungen, diese 

sind maßgeblich für Ihr Mietverhältnis vor Ort. Wir übernehmen keine Gewähr für die 

Vollständigkeit der Angaben. 

 

Stand Dezember 2024 v.1 

Vorbehaltlich Änderungen 

 

 
ALLIANZ-Zusatzhaftpflichtversicherung (KMH6 - MTPL 5086; nur gültig bei Buchungen aus 

Deutschland und Österreich): 

Die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung des Fahrzeuganbieters liegt unter der von 

Boomerang Reisen festgelegten Mindestsumme. Zur besseren Absicherung unserer Kunden 

hat Boomerang Reisen eine Zusatzhaftpflichtversicherung über die Allianz Versicherungs-AG 

abgeschlossen, die die Gesamtdeckungssumme entsprechend erhöht. 
Diese Versicherung erhöht die max. Gesamtdeckungssumme auf EUR 2.000.000 je Schadensereignis 

und haftet, sofern die Deckungssummen der im Ausland für das Mietfahrzeug abgeschlossenen 

Haftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden aus einem von der versicherten Person 

verursachten Unfall nicht ausreichen. 



 

Im Schadensfall tritt zunächst die Haftpflichtversicherung des Fahrzeuganbieters bis zur Höhe der 

entsprechenden Deckungssumme in Kraft. Darüberhinausgehende Schäden deckt die zusätzliche 

Zusatzhaftplicht-Versicherung ab.   

 

Nicht abgedeckt sind: 

Schäden, bei denen die bestehende (Haupt-)Haftpflichtversicherung keinen Versicherungsschutz 

vorsieht (z.B. Personenschäden an Mitfahrer, Schäden am Unterboden und/oder, Wasserschäden).  

Schäden, die grob fahrlässig herbeigeführt wurden (z. B. durch Fahrten eines nicht berechtigten 

Fahrers oder bei Fahren unter Drogen-, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss o.ä.) 

 

Die Versicherung gilt für die Dauer der Anmietung, maximal jedoch 92 Tage und ist gültig für PKW, 

4WD-Camper, Motorhomes und Motorräder. Wohnanhänger sind nicht versichert. 

 
ALLIANZ-Versicherung zum Ausschluss des Selbstbehalts (KVS5 - SBA_5091 CDW; nur gültig 

bei Buchungen aus Deutschland und Österreich): 

Anwendung: Camper/Motorhomes USA und Kanada 

Die Versicherung deckt den Selbstbehalt des Fahrzeugvermieters bis zu einer Höhe von maximal EUR 

3.800 ab. Der Versicherungsumfang umfasst Diebstahl und Unfallschäden im öffentlichen 

Straßenverkehr. 

Im Falle eines Schadens können Sie den Selbstbehalt nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland über die 

Versicherung erstatten lassen. 

Nicht eingeschlossene Leistungen: 

Schäden, bei denen die bestehende (Haupt-)Kaskoversicherung des Kraftfahrzeugvermieters keinen 

Versicherungsschutz vorsieht (z.B. Schäden am Unterboden, Wasser- oder 

Windschutzscheibenschäden). Weiterhin sind Schäden, die grob fahrlässig herbeigeführt wurden (z. B. 

durch Fahrten eines nicht berechtigten Fahrers oder bei Fahren unter Drogen-, Alkohol- oder 

Medikamenteneinfluss etc.) nicht versichert. 

Die Versicherung gilt für die Dauer der Anmietung, maximal jedoch 92 Tage  

 

 

 


